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1. Achten Sie darauf, dass der Kartenleser angeschlossen und die beA Client Security gestartet ist. 
Führen Sie Ihre beA-Karte (Basis oder Signatur) in den Kartenleser ein. 
 

2. Klicken Sie als Anwältin/Anwalt auf der beA-Website den Button "Registrierung für Benutzer mit 
eigenem Postfach" (1). Die Registrierung für Mitarbeiter, also Benutzer ohne eigenes Postfach, ist 
erst möglich, wenn dem Mitarbeiter durch den Rechtsanwalt ein eigenes Benutzerprofil angelegt 
wurde (vgl. beA-Newsletter 4/2017). Außerdem wird die Mitarbeiterregistrierung erst zum 3.9. 
freigeschaltet. 

 
  

https://www.brak.de/zur-rechtspolitik/newsletter/bea-newsletter/2017/ausgabe-4-2017-v-25012017.news.html#hl79086
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3. Warten Sie kurz ab. Es öffnet sich nun automatisch die beA-Client-Security.  

 
4. Wählen Sie den angezeigten Token, also Ihre beA-Karte, durch einen Mausklick aus (1) und 

bestätigen Sie mit "OK" (2)  
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5. Geben Sie nun die PIN aus dem von der BNotK übersandten PIN-Brief über die Zifferntastatur des 
Kartenlesers oder - falls das Eingabefeld auf dem Monitor erscheint - über die Tastatur Ihres PC ein 
(zur letzten Variante vgl. 1) und schließen Sie mit "OK" ab (2). Diese erste PIN-Eingabe dient zur 
Authentifizierung. 

  
  
6. Falls an diesem Postfach bereits eine Erstregistrierung durchgeführt wurde, erhalten Sie an dieser 

Stelle folgende Meldung: „Das Postfach ist bereits registriert [Fehler: 00-007].“ 


